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 Veröffentlicht am 19.12.1956

Norm

ZPO §190 D5a

ZPO §503 Z4

Rechtssatz

Die Frage, ob das Gericht auch an die Begründung eines baubehördlichen Bescheides gebunden ist, wonach die

Trockenlegung einer Wohnung unwirtschaftlich sei, ist eine Frage des Verfahrensrechtes.
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